
 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 
  

 

 

Autobahn A99-Südring 

Pressekonferenz der 14 „Südbündnis“-Bürgermeister 
mit dem Bund-Naturschutz in Bayern 

 
 

Das Südbündnis von 14 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern 
 
Am 25. Mai 2009 erklärten die 14 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Gemeinden 

Baierbrunn, Gauting, Germering, Gräfelfing, Grünwald, Krailling, Neuried, Oberhaching, Pla-

negg, Pullach i. Isartal, Schäftlarn, Taufkirchen, Unterhaching, Straßlach-Dingharting mit 

zusammen über 180.000 Einwohnern, dass sie den geplanten Autobahnringschluss im Sü-

den und Südwesten Münchens in jeder Variante und auch in Teilabschnitten ablehnen. Das 

Bündnis erstreckt sich über viele Partei- und Gemeindegrenzen hinweg und ist mit den be-

stehenden, sehr aktiven lokalen und regionalen Initiativen bestens vernetzt. Mit der heutigen 

Pressekonferenz verstärkt auch der Bund Naturschutz in Bayern öffentlich diese breite Alli-

anz. Das Ziel ist, wie im Fichtelgebirge beispielhaft und erfolgreich praktiziert, eine weitere 

Stärkung dieses Bündnisses. 

Die Allianz der Südring-Gegner verschließt aber nicht die Augen vor den bestehenden 

Verkehrsproblemen im Münchner Großraum. So wurden bereits die Grundlagen für ein 

regionales Verkehrskonzept erarbeitet. Weitere Ziele sind der Lärmschutz an den bereits 

bestehenden Bundesfernstraßen und eine Stärkung des ÖPNV. 

 

Ein Autobahn-Südring entlastet nicht, sondern belastet 
 
Der Autobahnsüdring führt zu einem deutlich steigenden Siedlungs- und Verkehrsdruck im 

Münchner Süden und Westen und zu keiner nennenswerten Entlastung im Münchner 

Norden und Osten. 

Nach den Zwischenberichten der Machbarkeitsstudie wird aber heute schon deutlich, dass 

zwar ein Teil der Ziel- und Quellverkehre und der regionalen Verkehre einen Südring 

nutzen würde. Für den Norden und Osten unserer Region ergeben sich aber keine 

spürbaren Entlastungen. 

Ingesamt würde der Südring von etwa 50.000 Fahrzeugen am Tag benutzt. Der Osten 

und Nordosten würde aber nur um 8.000 bis 10.000 Kfz entlastet und das bei einer 

Tagesbelastung von 135.000 Kfz. Das bedeutet noch nicht einmal eine Entlastung von 

10%. Alleine die großen Möbelhäuser führen im Übrigen zu einer Verkehrsbelastung von 

bis zu 10.000 Fahrzeugen am Tag. Die Neue Messe, der Flughafen, verkehrsintensive 

Gewerbenutzungen und starkes Bevölkerungswachstum im Norden und Osten der Region 

bedingen einfach diese hohen Zahlen an Ziel- und Quellverkehr. Ein Südring bringt da 

keine Entlastung. 

München, 

22.03.2010 

PM 13/10 FA 

Verkehr 
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Notwendig sind vielmehr ein zeitnaher und effektiver Lärmschutz an den bestehenden 

Autobahnen und ein leistungsfähiger Ausbau der bestehenden Bundesfernstraßen. 

 

Die Auswirkungen eines Autobahn-Südrings auf Natur und Umwelt 
 
Ein Autobahn-Südring wird in unverantwortlicher Weise Naturschutz-, Landschaftsschutz-, 

Wasserschutz- und FFH-Gebiete, Bannwälder, zahlreiche Biotope und Biotopverbundachsen 

sowie Naherholungsgebiete im Isar-, Würm-, Gleißen- und Hachinger Tal zerstören. 

Die großen Waldgebiete im Münchner Süden sind einmalige, heute noch zusammenhän-

gende Natur-, Lebens- und Erholungsräume für München und Bayern und dürfen deshalb 

nicht zerschnitten werden. Gerade im von der UN ausgerufenen Jahr der Biodiversität 

(Schutz der Artenvielfalt) und in Zeiten, wo der Flächenverbrauch auch nach dem Willen 

der Staatsregierung massiv reduziert werden soll, ist die Natur-, Arten- und Bodenvernich-

tung durch einen Autobahn-Südring das schlechteste aller Zeichen. Er hätte immense 

Auswirkungen auch auf nachfolgende Generationen, die diese Umweltsünde nicht mehr 

rückgängig machen können. 

Dem Südring würden nach einer Berechnung des Perlacher Forstvereins bis zu 120.000 

Bäume zum Opfer fallen. Nach Untersuchungen des BN leben in den Wäldern ca. 56 

Vogelarten, darunter viele Rote Liste-Arten. Auch EU-weit mit höchster Schutzstufe ge-

schützte Arten wie der Eremit-Käfer leben hier. Deren (Vögel wie Käfer) Bestand und 

Lebensraum würde durch eine Autobahn massiv gefährdet oder sogar zerstört. Zerschnei-

dung, Wald- und Naturflächenverlust, Lärm- und Schadstoffeintrag würden diesem am 

Rande einer Großstadt gelegenen einmaligen Natur- und Waldlebensraum den Garaus 

machen. 

Ein verkehrspolitisch unsinniger und umweltfachlich wahnsinniger Autobahn-Südring 

würde je nach Trasse für den Grünwalder und Perlacher Forst, das Isartal mitsamt dem 

Georgenstein, den gesamten Forstenrieder Park inklusive dem FFH-Gebiet Eichelgarten, 

das Würmtal und das Grubmühler Feld, das Neurieder Sträßl sowie Natur- und 

Kulturdenkmälern wie die Königseichen, aber auch für beliebte Erholungsstätten wie die 

Kugler Alm, Forst Kasten oder das Forsthaus Wörnbrunn das Aus bedeuten. 

Die Wälder südlich von München stellen heute die bedeutendste Frischluftschneise für 

München dar. In Zeiten des Klimawandels ist es unabdingbar, eine solche Frischluftschneise 

für eine sich in den warmen Monaten immer mehr erhitzende Großstadt zu 

erhalten. Diese Frischluftschneise würde durch einen Autobahn-Südring zerstört. 

 

Ein Autobahn-Südring kostet Unsummen und verhindert Lösungen 
 
In den bisherigen Veröffentlichungen der Machbarkeitstudie wurden u.a. Raumwiderstände, 

Verkehrszahlen, Zeitgewinne, Baukosten etc. präsentiert, welche in Kosten-Nutzen- 

Ziffern ihren aggregierten Ausdruck finden. Ohne Kenntnis und Zugriff auf die darin einge-

flossenen Grundlagendaten lassen sich diese Aussagen nicht überprüfen. Insofern kann 

man die bisherigen Aussagen, Zahlen und Grafiken, die sich in den Präsentationsfolien zur 

Machbarkeitstudie finden, lediglich zur Kenntnis nehmen. Konstruktiv arbeiten lässt sich 

mit ihnen aber definitiv nicht! 

Von Seiten des „Südbündnisses“, wurden mehrere Gutachter eingeschaltet. Im Einzelnen 

sind dies das Büro Ernst Basler & Partner, Zürich, für die verkehrswirtschaftliche Begutach-

tung, das Büro RegioConsult, Marburg, für den Komplex Umwelt- und Naturschutz sowie 

die Kanzlei Clifford Chance, Herr Prof. Dr. Kuchler, für die rechtliche Betreuung und 

Beratung. 

Zu unserem Bedauern war die Autobahndirektion bisher nicht bereit, die Datengrundlagen 

den Gutachtern der Gemeinden zugänglich zu machen, damit vor allem die Basis der 

Kosten-Nutzen-Berechnungen kritisch hinterfragt werden kann. 



Pressemitteilung des Bundes Naturschutz in Bayern e.V. (BN) 3 
 

 

Diese Pressemitteilung ist im Internet unter: 

http://www.bund-naturschutz.de/presse/pressemitteilungen.html   abrufbar  3 

 

Klar erkennbar wird aber, dass ein möglicher Südring in unverantwortlicher Weise staatliche 

Gelder binden wird. Wichtige Verkehrsprojekte im Schienenausbau werden dadurch 

genauso verzögert wie kleinräumige und sinnvolle Entlastungen in den betroffenen 

Gemeinden. 

In Zeiten höchster Staatsverschuldung sollten die Gelder für die Infrastruktur in zukunftswei-

sende Projekte investiert werden, und nicht in Projekte, die bereits in den 70ger Jahren 

wegen der hohen Kosten, der enormen Zerstörung und der geringen verkehrlichen 

Wirkung nicht weiter verfolgt wurden. 

 

Der Bundesverkehrswegeplan und der Bedarfsplan 
 
Die Planung von Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundesstraßen) findet in 

mehreren Stufen statt. Am Anfang steht die Entscheidung über die Aufnahme einer Straße 

in den sog. "Bundesverkehrswegeplan" und den sog. "Bedarfsplan". Der Bundesverkehrs-

wegeplan wird vom Bundesverkehrsministerium erarbeitet und von der Bundesregierung 

beschlossen. Der Bedarfsplan ist Teil des Bundesfernstraßenausbaugesetzes; er wird vom 

Deutschen Bundestag – also als förmliches Gesetz – beschlossen. Der Bundesverkehrswe-

geplan wird etwa alle 10 Jahre überprüft und fortgeschrieben. Der Bedarfsplan wurde bislang 

etwa alle fünf Jahre fortgeschrieben. Im Bundesverkehrswegeplan werden geplante Straßen 

in verschiedene Dringlichkeitsstufen eingeordnet; unterschieden werden zum einen Projekte 

im sog. "vordringlichen Bedarf" und im sog. "weiteren Bedarf". In beiden Dringlichkeitsstufen 

werden zum anderen weitere Kategorien unterschieden: 

 

Vordringlicher Bedarf: 
•  

•  

• Planungsauftrag, 

•  

•  

 

Weiterer Bedarf: 
•  Planungsrecht, 

•  

• Planungsauftrag, 

•  

•  

 

Der Bundesverkehrswegeplan ist Grundlage für den Bedarfsplan. Während der Bundesver-

kehrswegeplan keine besondere rechtliche Bedeutung hat, kommt dem Bedarfsplan 

eine entscheidende rechtliche Bedeutung zu: 

Das Gesetz bestimmt, dass für Vorhaben, die in den Bedarfsplan aufgenommen worden 

sind, davon auszugehen ist, dass für diese Straßen ein Bedarf besteht, diese Straßen also 

grundsätzlich gebaut werden können. Darüber hinaus ist in der Rechtsprechung anerkannt, 

dass dieser Bedarf auch bei der weiteren Planung der Straße und insbesondere bei der 

Abwägung mit anderen Belangen und Interessen, die gegen die Straße sprechen, berück-

sichtigt werden muss. Vor diesem Hintergrund ist es nicht unmöglich, aber in aller Regel sehr 

schwierig, ein Straßenbauprojekt noch zu verhindern, wenn es erst einmal in den 

Bedarfsplan aufgenommen wurde. 

Der A99-Südring ist im derzeit gültigen Bundesverkehrswegeplan (aus dem Jahr 2003) 

nur in der „letzten“ Kategorie "weiterer Bedarf/neue Vorhaben mit festgestelltem hohem 

ökologischem Risiko" enthalten. Im aktuellen Bedarfsplan (aus dem Jahr 2004) ist der 

A99-Südring überhaupt nicht enthalten. Seine Aufnahme wurde vielmehr wegen seiner 
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ökologischen Risiken ausdrücklich abgelehnt. 

Die derzeit laufende sog. "ergebnisoffene Machbarkeitsstudie" soll angeblich dazu dienen, 

für die Entscheidung über die Aufnahme des Autobahn-Südrings in den Bedarfsplan eine 

neue Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Zu befürchten ist allerdings, dass nicht nur eine 

Entscheidungsgrundlage geschaffen werden soll, sondern die Aufnahme in den Bedarfsplan 

vorbereitet und durchgesetzt werden soll. Hier gilt es, rechtzeitig und nachdrücklich 

mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu intervenieren, denn mit einer Aufnahme des 

Autobahn-Südrings in den Bedarfsplan wäre ein ganz großer Schritt zur Verwirklichung der 

Straße getan und sie wäre kaum noch zu verhindern. 

 

Zusammenfassung 
 
Der Autobahnsüdring bringt keine spürbare Entlastung für die Menschen im Norden und 

Osten unserer Region. 

Der Autobahnsüdring zerstört in unverantwortlicher Weise den Natur- und Erholungsraum 

südlich und südwestlich der Landeshauptstadt München. Ein Ringschluss verstärkt den 

weiteren Siedlungsdruck, bringt zusätzlich Verkehr in unseren Lebensraum und verhindert 

sinnvolle, zeitnahe regionale Konzepte zur Bewältigung unserer regionalen Verkehrsbelas-

tungen. 

Statt eines Autobahnsüdrings brauchen wir nachhaltige und wirksame Lärmschutzmaßnah-

men an den bestehenden Bundesfernstraßen in unserer Region und eine aufeinander abge-

stimmtes, regionales Verkehrskonzept unter besonderer Berücksichtigung des ÖPNV. 

 

 

Für Rückfragen: 

Dr. Christine Margraf, Leiterin der Fachabteilung München, Tel: 089-548298-63 oder 

christine.margraf@bund-naturschutz.de 

 

 

 



Pressemitteilung des Bundes Naturschutz in Bayern e.V. (BN) 5 
 

 

Diese Pressemitteilung ist im Internet unter: 

http://www.bund-naturschutz.de/presse/pressemitteilungen.html   abrufbar  5 

 

 

 

Augsburger Windenergie-Erklärung 
 
Die Windenergie in der Planungsregion Augsburg 
mit der Stadt Augsburg sowie den Landkreisen 
Aichach-Friedberg, Augsburg, Dillingen und Donau-Ries 
umweltschonend und wirtschaftlich nutzen 
 

 

 

Frühjahr 2010 

 

 

Der Bund Naturschutz in Bayern e.V. hat im November 2009 seine grundsätzliche Po-
sition zur Nutzung der Windenergie fortgeschrieben. Darin werden als Ziele u.a. for-
muliert: 
 
è Verringerung des Energieverbrauchs. Wir können und wollen unseren Energie-

verbrauch bis zum Jahr 2030 auf die Hälfte reduzieren. Hauptansatzpunkte: Neubau von 

Gebäuden wenigstens in Passivhausqualität, Altbauten energetisch sanieren, Anschaffung 

sparsamer Elektrogeräte und sparsamer Autos vorschreiben oder belohnen. 

 

è 100 % Erneuerbare Energien ist unser Ziel. Bis zum Jahr 2050 soll unser Energie-

verbrauch zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energien gedeckt werden. Unser Strom soll bis 

2020 zu wenigstens 40 Prozent aus Erneuerbaren Energien erzeugt werden. 

 

è Arten und Landschaft schützen. Bei der Standortvorauswahl sind die Anforderungen 

des Natur- und Artenschutzes entscheidend. Auch das Landschaftsbild soll geschont wer-

den. Eine Liste von Tabuzonen ist Bestandteil dieser Position. 

 

Nach BN-Position sind bayernweit mittelfristig ca. 1500 Windräder neuer Technologie erfor-

derlich. Langfristig ist ein weiterer Ausbau erneuerbarer Energien notwendig. Bei 71 Land-

kreisen erfordert dieses mittelfristige Ziel im Schnitt gut 21 Windräder pro Landkreis.  

 

Die Planungsregion Augsburg hat im bayernweiten Vergleich eine durchschnittliche Windhöf-

figkeit. Es sind keine naturräumlichen Gründe erkennbar, warum die Planungsregion Augs-

burg nicht einen durchschnittlichen Beitrag zum landesweiten Windenergieziel leisten kann. 

Die energiepolitische Zielvorgabe des Bund Naturschutz für die Planungsregion Augsburg 

liegt daher mittelfristig bei ca. 85 Windrädern in den Landkreisen Aichach-Friedberg, Augs-

burg, Dillingen und Donau Ries. Bisher sind in der Region zwei Windräder in den Gemeinden 

Glött  (Landkreis Dillingen) und Wittesheim (Landkreis Donau-Ries) am Netz. 

 

Der Bund Naturschutz fordert für die Planungsregion Augsburg die Überarbeitung des 
Kapitels Windenergie im Regionalplan auf Basis eines unter Einbeziehung der rele-
vanten Interessensgruppen zu erstellenden Masterplanes Windenergie. Ziel ist eine 
deutliche Vergrößerung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Windkraftnutzung, 
um ca. 85 Windräder in der Region bis 2020 bauen zu können. 
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Gründe und Einzelheiten:  

 

è Der derzeitige Regionalplan geht von veralteten und ungenauen Vorgaben aus (z. B: Abschätzung 

der Windhöffigkeit, alter Anlagentechnik…) und wird daher heutigen Möglichkeiten der Windenergie-

nutzung nicht mehr gerecht. Die Hochrechnungen des Deutschen Wetterdienstes zur Berechnung der 

Windhöffigkeit sind ungeeignet. Die Windkapazitäten der Standorte müssen einzeln beurteilt werden. 

Die Abstands-Kriterienliste ist neuesten Erkenntnissen anzupassen. 

 

è Bei der Aufstellung des Regionalplans wurden artenschutzfachliche Aspekte zu wenig berücksich-

tigt. Daher kommt es in der Detailplanung zu Problemen. Um diese zu bereinigen sind bei der Überar-

beitung des Regionalplanes regionale Zugvogelrouten und Lebensräume von Großvogelarten zu be-

achten. Als fachliche Grundlage ist eine regionsweite Kartierung von Rotmilan-Vorkommen durchzu-

führen. Ziel ist es auch, die Planungssicherheit zu erhöhen. 

Die artenschutzfachliche Detailprüfung erfolgt im örtlichen Genehmigungsverfahren. Die Qualität die-

ser Prüfungen muss erhöht werden. 

 

è Bei der Aufstellung des Regionalplanes wurden die verschiedenen Interessengruppen zu wenig 

einbezogen. Eine Erarbeitung eines Masterplans Windenergie nach dem Vorbild des Windkraft 

Standortkonzeptes des Landkreises Neumarkt in der Oberpfalz ist hilfreich, um den Regionalplan fort-

zuschreiben. 

 

è Die Windenergie-Vorrang- und Vorbehaltsgebiete sollten nicht auf wenige Bereiche in der Pla-

nungsregion konzentriert werden, sondern in allen Landkreisen angesiedelt sein. Die Sperrung einzel-

ner Teilregionen ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar (z.B. Naturpark Augsburg-Westliche Wäl-

der). 

 

è Als Ausschlussgebiete müssen die in der anhängenden BN-Windkraftposition vom Nov. 2009 ge-

nannten Gebiete berücksichtigt werden. 

 

è Die bisherigen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete ermöglichen den Bau von ca. 60 Windrädern. 

Durch in der Detailprüfung zu erwartende Probleme ist es unwahrscheinlich, dass in den bestehenden 

Vorranggebieten in den nächsten Jahren die theoretisch möglichen 60 Windräder entstehen. Daher ist 

der Flächenumgriff der der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete deutlich größer zu bemessen, um räum-

lich flexibel auf in der Projektplanung aufkommende Probleme reagieren zu können (z.B. Verschie-

bung der Windräder innerhalb von Vorranggebieten aus Artenschutzgründen). 

 

 

 

 

Paul Reisbacher Inge Herz 

Vorsitzender BN-Kreisgruppe Augsburg stellv. Vorsitzende BN-Kreisgruppe Augsburg 

 

Helmut Schenke Stefan Kreppold 

Vorsitzender BN-Kreisgruppe Aichach-Friedberg stellv. Vorsitzender BN-Kreisgruppe Aichach-F. 

 

Dieter Leippert Reimut Kayser  

Vorsitzender BN-Kreisgruppe Dillingen stellv. Vorsitzender BN-Kreisgruppe Dillingen 

 

Rudolf Schubert Alexander Helber 

Vorsitzender BN-Kreisgruppe Donau-Ries stellv. Vorsitzender BN-Kreisgruppe Donau-Ries 

 

Richard Mergner Kai Frobel 

BN-Landesbeauftragter BN-Artenschutzreferent 

 

Thomas Frey Christine Margraf    

BN-Regionalreferent für Schwaben BN-Artenschutzreferentin für Südbayern 

 

 

 


